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618 $*«*<• W»etâ. .-iJcaaa« („a*etft«btûtt") Sit. 39

bie âtrjte Dr. 91t. oon Arj;, Dr. 0. ©regit), Dr. Ab.
©briften unb KantonSrat gerbinanb oott Arr.

©oangeltfcbe Kircge in greiburg i. S. Dte eoan»
gelifd^e Kirdbgemeinbeoerfammtung in Freiburg i. 93. ge»
netjmigte bie ©rbauung einer Kirdje mit Pfarr» unb ©e»
metnbefjauê im ©tüblinger ©tabtteil. DaS neue ©otteS»
bauS roirb ben Sîamen Sutherfircge fiteren unb runb
600,000 9Jtarl foften. SD^iit bem Kircgenbau foil im
näcggen grübjabre begonnen roerben.

Scf)ttU)att§bau in Morbio-Inferiore (Steffin). Der
fett 15 fahren befcfjtoffene ©cgulbauSbau ift enblid) bant
bem energifcben Eingreifen beS neuen Sindaco Mombelli
in Eingriff genommen morben.

Sie ®(efctri}itöts»3älileraiete in 3ürid).
93et ber 93erotung ber teilmeifen Slbfcfjaffung ber

3äblermiete für bie Abgabe oon elettrifcgem ©trom batte
am 11. Sîooember ber ©roge ©tabtrat bie Vorlage beS

©tabtrates an ben ©tabtrat jurücfgewtefen bebufS ge»

nauerer Dîebaîtion beS in forage îommenben Paragraphen
3 beS reoibierten fRegulatioS. 'Der ©tabtrat legt nun
folgenbe neue Raffung oor:

„Qebem Abnehmer roirb ber ©tromoerbrauch burcg
einen 3äbler feftgefteßt unb jroar getrennt für bie ©trom»
lieferung für Sicbtjwecte (Sicbtabonnement) unb für ©trom»
lieferung für Kraftjwecfe (Kraftabonnement). DaS ©leC»

trijitätSwert ftellt für jebeS Sicbtabonnement fomie für
jebeS Kraftabonnement (b. b. für tec^nifc^e ßwecte, für
Kleinfraft unb für SRiitelfraft) unb jwar für jebe ©trom»
art fe einen 3^l)ler foftenloS jur Verfügung, $ür jeben
weitem oorn Abnehmer geroünfcbten gäbler ift ein jähr»
lieber SRietjinS ju entrichten, welcher 10% ber An»
fdbaffungsfoften nicht überfteigen barf. ©rogfraftabon»
nenten bejahten bieten SlHetjinS für jeben SocbfpamtungS»
jäbler. Die juläffige geblergrenje ber ßäbler ift 5 % ;

bei größeren Abweichungen wirb ber ßäbler auSge»
wedjfett. 93ei îletnem unb leidet ju febägenbem 93er»

brauch lann auSnabmSweife oom 3übler Ilmgang ge»

nommen unb befonbere 9Sereinbarung getroffen werben."
AIS äßeifttng ju biefer neuen Raffung führt ber ©tabt»

Heber neue ^erma^eijförber
für ^laum^eijung*

Dafj bie Anwenbung ber elettrifcgen fRaumbeijung
mehr unb mehr an 93ebeutung gewinnt, ift eine feft»
fiebenbe Datfacge. 3ur^eit mug bie eleltrifcbe $eijung
aHerbingS noch, abgefegen oon ©onberfäflen, als eine

„8u?:uS»£eijung" bejeiegnet werben, gerabe fo wie oor
etwa 30, ja fogar noch 20 fahren baS eleltrifcbe Sicht
mit Stecht als eine ,,8ujuS=9ieIeucbtung" gegolten bat.
9Kan barf aber wohl annehmen, bag eS ber eleftrifcben
$eijung in ihrer SBetterentmictlung ähnlich geben wirb
wie feinerjeit ber elettrifdben 93eleuchtung, bag fie nüm«
lieh au§ etnem Kulturmittel ber oberen 3ebntaufenb fich
auswarfen wirb ju einem Kulturmittel aller 93olfSflaffen.
©erabe wie für ben beute als im wefentlicben abge»

fcbloffen anjufebenben ©ntroicflungSgang ber elettrifdben
93elcu<htung müffen für ben weiteren, feinem £)öbepunft
entgegengebenben ©ntwictlungSgang ber elettrifchen ^ei»
jung tedbnifdber gortfegritt ber befonbern KonfiruttionS»
teile unb oernünftige Darifpolitit ber ftromliefernben
SPerte jielbewugt jufammenarbeiten. DaS mädbtig wir»
fenbe acquifitorifdbe SKoment ber böcbftmöglicben 93e=

friebigung oon bgötenifdgen unb fonftigen allgemeinen

rat folgenbeS aus : DaS ©leftrijitätSwerf gibt jwei Sitten
oon eleftrifdbem ©trom ab: ©leicgftrom unb SPecgfel»
ftrom. ©leicbftrom bient in erfter Sinie für SBeteucg-

tungSjwecfe, SEBecgfelftrom gauptfäcglich für Kraftjwecte.
@S ift jebodb möglich, bag im An feg lug an eine 93eleu(g»

tungSantage ©leicbftrom für terfjnifd^e 3roedfe unb Kletn»
traft abgegeben wirb; eS tann ferner bie Kombination
eintreten, bag bei einer Ptttteltraftanlage auch SBecgfel»

ftrom für 93eleucbtungSjwecte jur 93erwenbung tommt.
Stach bem oorgefcglagenen Sßortlaut bes § 3 be§ ©trom»
abgaberegulatioes wirb für jebe biefer Slnlagen je ein

3äbler grati§ jur 93erfügung geftellt ; jufammen tonnen
e§ fomit oier 3üble^ fein. 3fn einem |)aufe tönnen
oerfdhiebene Abonnenten fein; wie bei ber ©aSabgabe
tann in jeber SBobnung eines ^aufeS eine feparate elet»

trifdbe Anlage begeben; ber jeweilige Inhaber biefer
9Q3obnung gilt bann, wenn er ©trom bejiebt, bem ©let»

trijitätSmert gegenüber at§ Abonnent, gür jebeS Abonne»
ment unterhält ihm ba§ ©leftrijitätSmerf gratis einen

3äbler. ©in ©ruttbbefiger, ber in mehreren feiner
Steqenfcbaften in oon etnanber getrennten Anlagen elet»

trifchen ©trom bejiebt, bat oerfdhiebene ©tromabonne»
mente unb für jebeS Abonnement erhalt er einen 3äbler.
DaS ©lettrijüätSwerf tann aber nidht foweit atifälligen
SBünfdjen oon Abonnenten entgegenfommen, bag eS auch

noch 8- i" Penfionen ober bei jimmermeifer After»
miete für jebe Abjweigung in jebeS 3i<unwr einen 3äbler
foftenloS einlegt, bamit ber Abonnent genau feftftellen
tönnte, wie otel ©trom jeber 3'utmermieter oerbraucht.
gür folche hinter bem ^auptjäbler eingefchattete 3äfjler
für ben ©tromoerbrau^ ju gleiten 3n>edten, wie fie
ber fpauptjäbler feftfteHt, bat ber Abonnent einen Aliet»
jinS ju bejablen. Der ©tromoerbrauch für 93ügeleifen
wirb in allen fällen als Kraftabonnement (tecbnifdje
Kraft) qualifijtert unb bureg einen 3ägl^ feftgefteßt.
ÜJlit ber 93eftimmung beS ©^lugfageS beS § 3 fodten
jene 93erbättniffe betroffen werben, wo j. 93. nur eine

bis jwei Sampen in ein ©dgaufenfter tnftatliert würben,
bei welcher 3"fMation ber maximale ©tromoerbrauch
mit (Sicherheit berechnet werben tann unb wo biefer

maximale ©tromoerbrauch fo tiein ift, bag bie Kogen
ber Anfdgagung beS 3äbler§ in feinem 93erbältniS jum
©rtrag ber Anlage für baS ©lettrijitätSwert geben.

93orjügen, baS elettrifcge 93eleuchtung unb elel'trifche $ei=

jung gemeinfam aufweifen, wirb bann mühelos etne @£»

pangon ber eleftrifdhen §eijung ähnlich betjenigen ber

elettrifdben 93eleuc!}tung bewirten.

2tb6. 1. DfettheijïBrper.

Über ben berjeitigen tedhnifdgen ©tanb ber für bie

eleftrifdhe ^eijtedhnif benötigten ^eijförper orientieren

K1S Z»«str. fchwetz. („Metsterdlatt') Sìl. ss

die Ärzte Dr. M. von Arx. Dr. O. Greßly, Dr. Ad.
Christen und Kantonsrat Ferdinand von Arx.

Evangelische Kirche in Freiburg i. B. Die evan-
gelische Kirchgemeindeversammlung in Freiburg i. B. ge-
nehmigte die Erbauung einer Kirche mit Pfarr- und Ge-
meindehaus im Stühlinger Stadtteil. Das neue Gottes-
Haus wird den Namen Lutherkirche führen und rund
600.000 Mark kosten. Mit dem Kirchenbau soll im
nächsten Frühjahre begonnen werden.

Schulhausbau in lViorbio-lukeriore (Tessin). Der
seit 15 Jahren beschlossene Schulhausbau ist endlich dank
dem energischen Eingreifen des neuen 8iiàeo Uonàlli
in Angriff genommen worden.

Sie EleAnzitSts-Zählmmete in Mich.
Bei der Beratung der teilweise» Abschaffung der

Zählermiete für die Abgabe von elektrischem Strom hatte
am 11. November der Große Stadtrat die Vorlage des
Stadtrates an den Stadtrat zurückgewiesen behufs ge-
nauerer Redaktion des in Frage kommenden Paragraphen
3 des revidierten Regulativs. Der Stadtrat legt nun
folgende neue Fassung vor:

„Jedem Abnehmer wird der Stromverbrauch durch
einen Zähler festgestellt und zwar getrennt für die Strom-
lieferung für Lichtzwecke (Lichtabonnement) und für Strom-
lieferung für Kraftzwecke (Kraftabonnement). Das Elek-
trizitätswerk stellt für jedes Lichtabonnement sowie für
jedes Kraftabonnement (d. h. für technische Zwecke, für
Kleinkraft und für Mittelkraft) und zwar für jede Strom-
art je einen Zähler kostenlos zur Verfügung. Für jeden
weitern vom Abnehmer gewünschten Zähler ist ein jähr-
licher Mietzins zu entrichten, welcher 10°/o der An-
schaffungskosten nicht übersteigen darf. Großkraftabon-
nenten bezahlen diesen Mietzins für jeden Hochspannungs-
zähler. Die zulässige Fehlergrenze der Zähler ist 5°/»;
bei größeren Abweichungen wird der Zähler ausge-
wechselt. Bei kleinem und leicht zu schätzendem Ver-
brauch kann ausnahmsweise vom Zähler Umgang ge-
nommen und besondere Vereinbarung getroffen werden."

Als Weisung zu dieser neuen Fassung führt der Stadt-

Ueber neue Therma-Heizkörper
für Naumheizung.

Daß die Anwendung der elektrischen Raumheizung
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist eine fest-
stehende Tatsache. Zurzeit muß die elektrische Heizung
allerdings noch, abgesehen von Sonderfällen, als eine

„Luxus-Heizung" bezeichnet werden, gerade so wie vor
etwa 30, ja sogar noch 20 Jahren das elektrische Licht
mit Recht als eine „Luxus-Beleuchtung" gegolten hat.
Man darf aber wohl annehmen, daß es der elektrischen
Heizung in ihrer Weiterentwicklung ähnlich gehen wird
wie seinerzeit der elektrischen Beleuchtung, daß sie näm-
lich aus einem Kulturmiltel der oberen Zehntausend sich

auswachsen wird zu einem Kulturmittel aller Volksklassen.
Gerade wie für den heute als im wesentlichen abge-
schloffen anzusehenden Entwicklungsgang der elektrischen
Beleuchtung müssen für den weiteren, seinem Höhepunkt
entgegengehenden Entwicklungsgang der elektrischen Hei-
zung technischer Fortschritt der besondern Konstruktions-
teile und vernünftige Tarifpolitik der stromliefernden
Werke zielbewußt zusammenarbeiten. Das mächtig wir-
kende acquisitorische Moment der höchstmöglichen Be-
friedigung von hygienischen und sonstigen allgemeinen

rat folgendes aus: Das Elektrizitätswerk gibt zwei Arten
von elektrischem Strom ab: Gleichstrom und Wechsel-
strom. Gleichstrom dient in erster Linie für Beleuch-
tungszwecke, Wechselstrom hauptsächlich für Kraftzwecke.
Es ist jedoch möglich, daß im Anschluß an eine Beleuch-
tungsanlage Gleichstrom für technische Zwecke und Klein-
kraft abgegeben wird; es kann ferner die Kombination
eintreten, daß bei einer Mittelkraftanlage auch Wechsel-
strom für Beleuchtungszwecke zur Verwendung kommt.
Nach dem vorgeschlagenen Wortlaut des § 3 des Strom-
abgaberegulatives wird für jede dieser Anlagen je ein

Zähler gratis zur Verfügung gestellt; zusammen können
es somit vier Zähler sein. In einem Hause können
verschiedene Abonnenten sein; wie bei der Gasabgabe
kann in jeder Wohnung eines Hauses eine separate elek-

irische Anlage bestehen; der jeweilige Inhaber dieser

Wohnung gilt dann, wenn er Strom bezieht, dem Elek-
trizitätswerk gegenüber als Abonnent. Für jedes Abonne-
ment unterhält ihm das Elektrizitätswerk gratis einen

Zähler. Ein Grundbesitzer, der in mehreren seiner
Liegenschaften in von einander getrennten Anlagen elek-

irischen Strom bezieht, hat verschiedene Stromabonne-
mente und für jedes Abonnement erhält er einen Zähler.
Das Elektrizitätswerk kann aber nicht soweit allfälligen
Wünschen von Abonnenten entgegenkommen, daß es auch

noch z. B. in Pensionen oder bei zimmerweiser Aster-
miete für jede Abzweigung in jedes Zimmer einen Zähler
kostenlos einsetzt, damit der Abonnent genau feststellen
könnte, wie viel Strom jeder Zimmermteter verbraucht.
Für solche hinter dem Hauptzähler eingeschaltete Zähler
für den Stromverbrauch zu gleichen Zwecken, wie sie

der Hauptzähler feststellt, hat der Abonnent einen Mtet-
zins zu bezahlen. Der Stromverbrauch für Bügeleisen
wird in allen Fällen als Kraftabonnement (technische

Kraft) qualifiziert und durch einen Zähler festgestellt.
Mit der Bestimmung des Schlußsatzes des Z 3 sollten
jene Verhältnisse betroffen werden, wo z. B. nur eine

bis zwei Lampen in ein Schaufenster installiert wurden,
bei welcher Installation der maximale Stromverbrauch
mit Sicherheit berechnet werden kann und wo dieser

maximale Stromverbrauch so klein ist, daß die Kosten
der Anschaffung des Zählers in keinem Verhältnis zum

Ertrag der Anlage für das Elektrizitätswerk stehen.

Vorzügen, das elektrische Beleuchtung und elektrische Hei-

zung gemeinsam ausweisen, wird dann mühelos eine Ex-
pansion der elektrischen Heizung ähnlich derjenigen der

elektrischen Beleuchtung bewirken.

Abb. 1. Ofenheizkörper.

Über den derzeitigen technischen Stand der für die

elektrische Heiztechnik benötigten Heizkörper orientieren


	Die Elektrizitäts-Zählermiete in Zürich

